Monaco Kart Club Schweiz
Technisches Reglement "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE 2010"

Alles was im vorliegenden technischen Reglement für die "SWISS MONACO-KART-CHALLEN-GE" nicht ausdrücklich genehmigt ist, ist untersagt. 

1.
Zugelassene Fahrzeuge


Rennkarts der Marke "Monaco Kart", Typencode MK, Ausrüstung wie werksmässig geliefert, mit Einheitsmotor der Marke "TM-Racing", 6-Gang, nach internationaler Homologa-tion CIK/FIA, mit Einheitsvergaser "Dellorto", Durchmesser 30 mm.

2.
Erlaubte Abänderungen / Umbauten


Abänderungen und Umbauten sind verboten. Als Ausnahmen sind zugelassen:


a)
Chassis / Karrosserie


Erlaubt sind sämtliche Einstellungs- und Abstimmungsarbeiten, ohne dass jedoch der Unterboden in irgendeiner Form verändert wird. Es dürfen nur Original-Karrosserieteile verwendet werden, welche vom Werk Monaco Kart International, Paruzzaro, Italien, serienmässig produziert und verkauft wurden. Marke und Modell des Lenkrades, des Benzintanks, des Fahrersitzes und der Sitzhalterung sind frei.

b)
Motor


Bis auf die üblichen Einstellungsarbeiten, dürfen am Motor und an allen Zusatzaggregaten keine Bearbeitungen vorgenommen werden. Bei Reparaturen oder Revi-sionen müssen die Bestimmungen, Abmessungen und Toleranzen der internationalen Homologation CIK/FIA strikte eingehalten werden. Jeder Fahrer ist selber verantwortlich, dass die Vorschriften bei Motorenrevisionen nicht verletzt werden.

c)
Auspuff


Für alle Motorentypen sind nur die von "TM" werksmässig gelieferten Originalauspuffe zugelassen.
d)
Wasserkühler


Alle im freien Handel erhältlichen Wasserkühler sind zugelassen. An Fahrzeugen mit Karrosserie Modell 2009 darf aus Sicherheitsgründen ein zweiter Wasserkühler montiert werden.
e)
Getriebe


Die Rennfahrzeuge sind serienmässig mit einem sequentiellen 6-Gang-Getriebe mit elektromagnetischer oder elektropneumatischer Schaltung ausgerüstet. Die Uebersetzungen, d. h. Zahnkränze und Ritzel, sind frei. Im Getriebe selber dürfen die Original-Uebersetzungen laut Homologationsblatt nicht verändert werden.

f)
Reifen


Für die Challenge zugelassen sind ausschliesslich Einheitsslicks der Marke VEGA, Typ „orange“ sowie MAXXIS, Typ „rot“, in den Abmessungen:




- vorne:       10.5 x 4.5 - 6




- hinten:      11.5 x 7.1 - 6


Für den Regen können sämtliche im freien Handel erhältliche Reifen, in den gleichen Abmessungen wie bei den Slicks, d.h. vorne: 10.5 x 4.5 - 6 und hinten 11.5 x 7.1 - 6, verwendet werden.


Jegliches Aufwärmen, Nachbearbeiten oder Runderneuern abgenutzter Reifen ist verboten.


Ab dem offiziellen Zeittraining (Qualifying) bis zum Ende der Rennveranstaltung dürfen maximal 4 neue von der Jury speziell markierte Reifen verwendet werden. Zugelassen sind auch Reifen, welche bereits in früheren Rennen benützt wurden, sofern die ursprüngliche Markierung noch gut sichtbar ist.

3.
Geräuschverhalten


Das höchstzulässige Fahrgeräusch beträgt 82,5 db(A), + 3 db(A) Toleranz. Die Geräuschmessung erfolgt nach den Bestimmungen des SKV.

4.
Kraftstoff


Die Fahrzeuge dürfen ausschliesslich mit Kraftstoff aus einem Gemisch von handelsüblichem Benzin und einem im Handel erhältlichen geläufigen und käuflichen Oel bestehen. Als handelsüblicher Kraftstoff versteht man einen Motorentreibstoff, der für den Betrieb von immatrikulierten Motorfahrzeugen bestimmt ist und an öffentlichen Tankstellen gekauft werden kann. Die maximale Oktanzahl beträgt 100. 

5.
Mindestgewicht

Das obligatorische Mindestgewicht beträgt zu jedem Zeitpunkt der offiziellen Rennveranstaltung 205 kg, exklusiv vorgeschriebenem Handicap-Gewicht. Es umfasst das Rennfahrzeug sowie den Fahrer inkl. kompletter Sicherheitsausrüstung (Helm, Overall, Handschuhe, Schuhe, Halskrause, Rippenschutz). Zur Erreichung des Mindestgewichtes muss entsprechend Blei zugeladen, d. h. fest am Fahrzeug montiert werden. Die zugeladenen Gewichte müssen so befestigt werden, dass sich keine Gefahren für die anderen Teilnehmer ergeben.

6.
Startnummern


Die Startnummern werden einheitlich gemäss separaten Vorschriften gut sichtbar an Front und Heck montiert.

7.
Befristung


Das vorliegende Technische Reglement ist gültig ab Kalenderjahr 2010. Abänderungen und Ergänzungen durch den Vorstand des MKCS sind jederzeit möglich und werden den Challenge-Teilnehmern jeweils schriftlich mitgeteilt. Die Fassung auf dem Internet sowie allfällige Uebersetzungen in andere Landessprachen dienen lediglich zur Information und hat keinen verbindlichen Charakter.
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